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Dieter Senghaas

Menschenrechte - historisch und realistisch
betrachtet

Am 10. Dezember 1948, vor nunmehr 50 Jahren, wurde mit der Resolution
217 (III) der Generalversammlung der Vereinten Nationen dieAl/gememe
ürk/ärwng t/er Mensc/zenrec/zte verabschiedet. Konkreter und Völkerrecht-
lieh verbindlich sind die beiden sogenannten Menschenrechtspakte von
1966, die inzwischen von vielen Staaten ratifiziert wurden: der /nternaf/o-
zza/e Pakt «Per kwrger/zc/ze mzzö/ poZzfz.se/ze Pec/zfe sowie der /zzfernafzozza/e

Pakt zz/zer wzrf.sc/za/f/zc/ze, sozz'a/e zzzzc/ kw/f«re//e Pec/zfe.
Die Erinnerung an diese internationalen Dokumente wird den Men-

schenrechtsdiskurs in diesem Jahr noch einmal beleben. Doch in Wirklich-
keit findet ein solcher schon seit vielen Jahren in erstaunlicher Breite und
Intensität statt. Jedoch, was diesem Diskurs oft fehlt, ist eine gewisse
Bodenhaftung. Gleichzeitig ist auch eine ganz unverblümte offene politi-
sehe Instrumentalisierung zu beobachten. Diese zeigt sich vor allem im
Mißbrauch von Menschenrechtsargumenten für außenpolitische Strategien
und auf der Bühne internationaler Diplomatie. Unverkennbar ist eine
mangelnde Bodenhaftung in vielen philosophischen Diskursen, in denen es

um Gültigkeitsargumente bzw. um eine Letztbegründung von Menschen-
rechten geht. Beides, die Letztbegründungssucht und die vordergründige
Instrumentalisierung von Menschenrechten, sind dem Anliegen der Men-
schenrechte eher abträglich. Um diesem Anliegen gerecht zu werden, sollte
man sich statt dessen um ein historisch inspiriertes, also wirklichkeitsge-
treues Verständnis der Menschenrechte bemühen, auch weil darüber deren

Zukunftsperspektiven und Realisationschancen erkennbar werden.

Was heißt Menschenrechte realistisch betrachten? Eine erste Antwort auf
diese Frage ergibt sich aus dem operativen Stellenwert von Menschenrech-
ten in politischen und gesellschaftlichen Prozessen. Der Verweis auf Men-
schenrechte hilft zunächst einmal, staatliche Willkür abzuwehren. Folgt
man der Terminologie der beiden zitierten Pakte, so dienen die grundlegen-
den bürgerlichen und politischen Rechte der Sicherung individueller Auto-
nomie, letztendlich der Unantastbarkeit „menschlicher Würde". In dieser
Argumentationsfigur wird eine Rechtsgemeinschaft vorausgesetzt, weil
nämlich vorgängig die potentielle Willkür von Privaten gegen Private durch
die Existenz eines Gewaltmonopols des Staates als beseitigt gilt. Das
Gewaltmonopol ist aber nur dann Inbegriff und Ausdruck einer Rechtsge-
meinschaft, wenn Recht auf demokratischem Wege zustande kommt und es

verfassungsmäßige institutionalisierte Vorkehrungen gibt, das einmal vor-
handene Recht im Lichte neuer Bedürfnisse weiterzuentwickeln.

Weiterhin ist der Verweis auf Menschenrechte von operativer Bedeu-
tung, wenn es darum geht, Diskriminierungen jeglicher Art zu identifizieren
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und zu überwinden. Dabei geht es nicht nur um politische Diskriminierung,
sondern um die solcher Diskriminierung zugrunde liegende sozio-ökono-
mische, aber auch kulturelle Benachteiligung. Ziel ist dabei die Überwin-
dung einer institutionell verfestigten Ordnung, die Ungleichheiten systema-
tisch und irreparabel produziert und damit ganz elementar der Chancen-
gleichheit von Menschen zuwiderläuft. Damit wird in realen Lagen chroni-
scher Benachteiligung der Verweis auf Menschenrechte zu einem Hebel der
Befreiung.

Schließlich stehen Menschenrechte für eine gesellschaftliche Ordnung,
in der es gezielte Vorkehrungen dafür gibt, daß die Würde des Menschen in
politischer, rechtlicher, ökonomischer, sozialer und kultureller Hinsicht
überhaupt eine Chance hat. Daß es im Hinblick auf eine menschenrechtlich
inspirierte „Politik der Würde" viele Kontroversen gibt, ist nicht von
Nachteil, sondern erweist sich für die Idee der Menschenrechte geradewegs
als Lebenselixier. Die Erweiterung und Vertiefung der Menschenrechtsidee

- von den Rechten zum Schutz des Individuums und gegen die Diskriminie-
rung von Gruppen bis hin zu den positiven Vorstellungen über eine men-
schenwürdige Gesellschaft - wären nicht zustande gekommen, wenn es

jemals eine in sich kohärente Blaupause für Menschenrechte gegeben hätte.

In dieser Erfahrung liegt ein weiterer Ausgangspunkt für eine realistische
Betrachtung von Menschenrechten. Man hat Menschenrechte als ein Ge-
wächs europäischer Kultur interpretiert. Das ist richtig, denn sie sind ein
Produkt europäischer Entwicklung. Aber was heißt hier „europäische Kul-
tur" oder „europäische Entwicklung"? Wenn man die europäische Kultur
mit der griechischen Antike beginnen läßt, so wäre sie 2500 Jahre alt. Aber
nur in den letzten 250 Jahren spielten die Idee der Menschenrechte und auch
der politische Kampf um die Durchsetzung von Menschenrechten eine
Rolle. Und da es um einen wirklichen Kampf ging, ist die These nicht
abwegig, derzufolge die Menschenrechte gegen die eigene Tradition, die
sich jahrhundertelang formiert hatte, durchgesetzt werden mußten." Das,
was wir heute mit Menschenrechten inhaltlich verbinden, ist also ganz
offensichtlich nicht in die ursprünglichen „Kulturgene" Europas einge-
pflanzt gewesen. Der überwiegende Teil europäischer Geschichte, auch der
Kulturgeschichte, zeigt keinerlei Sympathien für das, wofür Menschen-
rechte stehen, und es ist ganz abwegig anzunehmen, die europäische
Geschichte hätte aus innerer Logik zwangsläufig in einen Sieg der Idee der
Menschenrechte münden müssen.

Allein schon die Geschichte der Menschenrechte selbst dokumentiert,
daß dem nicht so ist. So sprechen die Menschenrechtserklärungen des

späten 18. Jahrhunderts zwar von den Menschen, aber in Wirklichkeit gab
es keine Skrupel, mit diesem Begriff nur einen Ausschnitt der Menschheit
zu meinen: Wer nicht über Bildung und Eigentum verfügte, war lange Zeit
nicht gemeint; nicht gemeint waren die Frauen, auch nicht die Kinder, schon

gar nicht Farbige oder Sklaven. Und was ausgrenzend einsetzte, wurde nicht
inklusiv, weil es von Exklusion zur Inklusion eine innere Logik gibt (sie
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mag es abstrakt geben), sondern weil die Ausgeschlossenen nicht länger
bereit waren, ausgeschlossen zu bleiben, sondern gleiche Rechte einforder-
ten - bis schließlich auf politisch-operativer Ebene die Idee obsiegte, daß
bei einem Verweis auf Menschenrechte a/Ze Menschen ungeachtet ihrer
konkreten Ausprägungen gemeint sind.

Was für uns heute selbstverständlich ist und was durch Verweis auf die
christliche Vorstellung von der Gottesebenbildlichkeit des Menschen für
die europäische Geschichte als immer schon selbstverständlich geltend
behauptet wird, war in 90 Prozent dieser Geschichte keineswegs geschichts-
bestimmend. Denn viele europäische Gesellschaften waren - übrigens trotz
der Revolutionen am Ende des 18. Jahrhunderts - noch weit in das 19.

Jahrhundert hinein durch eine standesmäßige Gliederung mit jeweils unter-
schiedlich definierten Rechten und Pflichten der Individuen gekennzeich-
net. Das abstrakte Individuum, also jenes ungeachtet von Geschlecht, Alter,
Hautfarbe usf., existierte in diesem Europa bis dahin nicht. Die Idee eines
solchen Individuums entstand erst in Auseinandersetzung mit unerträglich
werdenden gesellschaftlichen Verhältnissen der Ungleichheit, angesichts
von krasser Privilegierung und krasser Ausbeutung, Not und Armut, aber
auch angesichts neuer bürgerlicher Schichten, die den überkommenen
politischen, ökonomischen, sozialen und kulturellen Rahmen - das ancien
regime - als unvereinbar mit den eigenen Aspirationen empfanden. Aus
solcher Konstellation erwuchs jene politische Sprengkraft wider die eigene
eMropä/sc/ze Tradition, die schließlich und endlich die Menschenrechtsidee
auf den Weg brachte. Erst dann gelang es, den standesmäßig rubrizierten
Menschen, der nur eine standesbedingt nngieic/z definierte Freiheit und
Würde besaß, zum Menschen per se zu befreien. Erst dann wurden alle
Menschen als prZ/izipiWZ gleich und frei begriffen.

Hier liegt demnach eine Zäsur vor, viel tiefgreifender als in jenen
Argumenten unterstellt wird, die ganz fälschlicherweise die Idee der Men-
schenrechte und schon gar den Kampf um die Durchsetzung von Menschen-
rechten, um ihre Verankerung in Verfassungsordnungen und in Gesell-
schaftspolitik als Ausdruck immerwährender europäischer Kultur oder als
finales Ergebnis embryonal immer schon angelegter Kulturmerkmale be-
haupten. So bleibt festzuhalten: Die Idee der Menschenrechte und Men-
schenrechtspolitik waren das Ergebnis öffentlicher Erregungen aa/Mas-
.venfea.v/.v, einer „colère publique" in Zeiten tiefgreifenden Umbruchs; sie
waren Europa nicht in die Wiege gelegt, so daß nur zu warten war, bis
irgendwann einmal Europa das Stadium des Erwachsenseins erreicht haben
würde.

Eine solche realistische Betrachtung der europäischen Entwicklung ist auch
für ein Verständnis der Menschenrechtsproblematik außerhalb Europas von
Bedeutung. Dort wiederholen sich nämlich die aus der jüngsten europäi-
sehen Geschichte bekannten Auseinandersetzungen. Alle außereuropäi-
sehen Gesellschaften befinden sich heute in einem tiefgreifenden Umbruch.
Darüber pluralisieren sie sich intern. Die Folge davon ist, daß Traditionen
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wegbrechen und Neuorientierungen überfällig werden: Manche wollen
Europa imitieren, andere die Tradition revitalisieren. Wieder andere glau-
ben, moderne Technologien mit alten Werten kombinieren zu können. Im
übrigen wiederholen sich auf erstaunliche Weise die Argumentationsfron-
ten, die im späten 18. und während des 19. Jahrhunderts in Europa zu
beobachten waren: Individuelle Menschenrechte mit universellem An-
Spruch werden als eine Bedrohung überkommener Werte, eigener Tradition
und gängiger Wohlanständigkeit begriffen, während die Verfechter von
Menschenrechten nicht mehr bereit sind, sich autokratischen oder despoti-
sehen Regimen, ökonomischer Ausbeutung sowie sozialer und kultureller
Diskriminierung zu beugen.

Wiederum ist es die „colère publique", die die Idee der Menschenrechte
auf die Tagesordnung bringt: Und wiederum ist das Ergebnis nicht vorge-
zeichnet, denn auch außerhalb Europas geht es um eine weitreichende Zäsur:

Angesichts ökonomischen, sozialen und politischen Umbruchs geraten die
althergebrachten Kulturen mit sich selbst in Konflikt. Ihre kollektivistisch-
korporatistische, überdies patriarchale und paternalistische Ausrichtung
wird darüber fragwürdig. Schließlich, wenn der Umbruchsprozeß weit
voranschreitet (wie heute in Ostasien beobachtbar), wird solcher Orientie-

rung sukzessive der Boden entzogen und Neuausrichtungen werden erfor-
derlich. So war es einst in Europa, so ist es heute in der übrigen Welt.

Dieser Vorgang ist nicht geschmeidig und er folgt keinerlei Linearität. Er
läßt fundamentalistische Bewegungen entstehen, denen Menschenrechte
allermeist zuwider sind, aber auch politische Bewegungen, die sich die

Verwirklichung von Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit und Demokra-
tie zum Ziel gesetzt haben. Es ist durchaus konsequent und entspricht
wiederum europäischer Erfahrung, wenn Fundamentalismen eher im Kon-
text chronischer Entwicklungskrisen entstehen, während der Kampf um die

Durchsetzung des demokratischen Verfassungsstaates in jenen Gesell-
schatten positive Effekte zeigt, in denen Entwicklung und Modernisierung
leidlich erfolgreich sind. Wenn man so will, so ist das - heute - der
Unterschied zwischen Ägypten und Taiwan.

Begreift man die Kontexte, aus denen in Vergangenheit und Gegenwart die
Idee der Menschenrechte und Menschenrechtspolitik, auch Menschen-
rechtsbewegungen entstanden sind, so stellt sich der mterkidtKre/Ze Dialog,
der ja gerade im Hinblick aufMenschenrechte immer erneut gefordert wird,
als weniger schwierig dar, als meist behauptet wird. Realistischerweise ist
davon auszugehen, daß Menschenrechte in konzeptueller und operativer
Hinsicht überall auf der Welt das umständebedingte Ergebnis leidvoller
kollektiver Lernprozesse sind, nicht also der Reflex von „Kulturgenen".
Daß sie in Europa zum erstenmal thematisiert wurden und zum Durchbruch
kamen, ist nicht uranfänglichen kulturellen Vorprägungen geschuldet,
sondern einem nicht mehr tolerierbaren Leidensdruck in Zeiten tiefgreifen-
den gesellschaftlichen Umbruchs, wie er zwischen dem 17. und 19. Jahr-
hundert einsetzte.

10 WIDERSPRUCH - 35/98



Diese Konstellation wiederholt sich heute, wenngleich in den bekannten
Abstufungen zwischen Schwarz-Afrika und Ostasien, weltweit, und die
daraus resultierenden Auseinandersetzungen, auch die dann unvermeidli-
chen Kulturkonflikte, werden sich noch Jahrzehnte fortsetzen. Ob dabei
schließlich und endlich an vielen Orten der Welt die Idee der Menschen-
rechte obsiegen wird und ob diese Idee sich in erschütterungsfeste konge-
niale politische Ordnungen, das heißt in sich gefestigte demokratische
Verfassungsstaaten übersetzen wird, das sind Fragen, deren Antwort offen
ist. Aber wie einst in Europa wird auch außerhalb Europas die Antwort nicht
abhängen von uralten kulturellen Vorprägungen, die einen solchen Über-

gang vermeintlich erleichtern oder behindern, sondern von politischen
Kräftekonstellationen im Kontext von Modernisierungsprozessen, die er-
folgreich sind oder aber mißlingen oder, was häufig zu beobachten ist, sich
in der Spannung zwischen Erfolg und Mißerfolg bewegen. Darin ist das
unsichere weitere Schicksal der Menschenrechte begründet.

Für den Fortgang des internationalen Menschenrechtsdialogs wäre es be-
sonders hilfreich, wenn die Europäer (oder die Westler) wirklichkeitsgetreu
ihre eigenen positiven und negativen Erfahrungen mit der Idee und mit der
Verwirklichung von Menschenrechten einbrächten.

* Vgl. Senghaas, Dieter, 1998: Zivilisierung wider Willen? Der Konflikt der Kultur mit sich
selbst. Frankfurt/M.

Internationale Liga für Menschenrechte/Birgit Erbe (Hg.)
Frauen fordern ihr Recht
Menschenrechte aus feministischer Sicht

Edition Philosophie und Sozialwissenschaften 45,
136. S., 24.80 DM ISBN 3-88619-645-3

Geniessen Frauen gleichermassen wie Männer einen
Schutz durch die Menschenrechte? Frauenrechtlerinnen
beantworten diese Frage mit einem eindeutigen Nein. Sie
argumentieren, dass sich sowohl die gängige Bestimmung
dessen, was unter Menschrechten zu fassen sei, als auch
die Auslagung der Menschenrechte am Mann orientieren.
Neben einer feministischen Analyse des Konzepts der
Menschenrechte werden in den Beiträgen dieses Buches
die beiden Hauptkritikpunkte bearbeitet, die von Feministin-
nen gegen die herrschende Menschenrechtspraxis vorge-
bracht werden: die Trennung von öffentlichem und privatem
Bereich und die Blindheit gegenüber ungleichen Machtver-
hältnissen in der Gesellschaft.

Frauen fordern
ihr Recht

AArgument
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